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Antwort des Bundesrates 03.12.2004 
Zu Frage 1 und 2 

"Augenauf" ist eine private Organisation, die sich unter anderem im Asylbereich engagiert. 
Dem Bundesrat sind keine strafbaren Handlungen von "augenauf" bekannt. Für eine allfällige 
Strafverfolgung wären die kantonalen Behörden zuständig. 
Zu Frage 3 
Mit Inkrafttreten des neuen Artikels 15 Absatz 5bis des Bundesgesetzes über die Über-
wachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) am 1. August 2004 sind die Anbieterin-
nen von Fernmeldediensten verpflichtet worden, Daten ihrer Prepaid-SIM-Karten-Kundinnen 
und -Kunden zu erheben, nach zu erfassen bzw. über solche Daten Auskunft zu geben. Bereits 
beim Erlass der neuen BÜPF-Bestimmung war klar, dass die neue Bestimmung für die Straf-
verfolgungsbehörden einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung darstellt, dass damit 
aber nicht jegliche Missbräuche verhindert werden können. 

Auch über die Befürchtung, dass mit der Registrierpflicht mit missbräuchlichen Weitergaben 
und mit Schwarzhandel von Prepaid-Karten gerechnet werden muss, wurde bereits bei der 
Schaffung der neuen Bestimmung diskutiert. Diese Befürchtung scheint sich nun zu bestäti-
gen. Diese Aushöhlung des Zwecks der gesetzlichen Registrierpflicht sollte nicht akzeptiert 
werden. Gewisse Fernmeldeanbieterinnen haben auf ihren Formularen bereits den Hinweis 
eingefügt, wonach die unterzeichnende Person für die Richtigkeit ihrer Angaben und für 
Schäden hafte, die infolge falscher oder unzureichender Angaben entstehen. Ein Hinweis, 
wonach die registrierte Person auch für die spätere missbräuchliche Verwendung der Prepaid-
SIM-Karte gegebenenfalls wegen Begünstigung (Art. 305 Strafgesetzbuch) strafrechtlich zur 
Verantwortung gezogen werden kann, würde den Hinweis auf bereits heute mögliche recht-
liche Folgen noch verstärken. Über die Strafbarkeit des Handelns der jeweiligen Person im 
Einzelfall werden die zuständigen Gerichte zu entscheiden haben. 

Aus diesem Grund ist der Bundesrat bereit, in einer ersten Etappe zu prüfen, ob und unter 
welchen Voraussetzungen ein entsprechender Hinweis zusammen mit den Fernmelde-anbie-
terinnen den bereits registrierten und zukünftig zu registrierenden Personen kommuniziert 
werden kann. Abgesehen von dieser Sofortmassnahme ist der Bundesrat auch bereit zu prü-
fen, ob gestützt auf die ersten Erfahrungen rechtliche Anpassungen notwendig und zweck-
mässig sind. 
Zu Frage 4 und 5 
Die Organisation "augenauf" leistet keine Betreuungsarbeit im Auftrag des Bundes. 

Sobald die Asylsuchenden einem Kanton zugeteilt werden, ist dieser für die Gewährleistung 
der Fürsorge zuständig. Die Kantone können diese Aufgabe Dritten, namentlich den zugelas-
senen Hilfswerken, übertragen (vgl. Art. 80 Asylgesetz). Kein Kanton hat die Fürsorge für die 
ihnen zugeteilten Asylsuchenden an "augenauf" übertragen. "Augenauf" ist nach Kenntnis des 
Bundesrates in diesem Bereich nicht tätig.  
 
http://www.parlament.ch/afs/data/d/gesch/2004/d%5Fgesch%5F20041130.htm 
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